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Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der 16. Sitzung des Rechts- und 
Satzungsausschusses in der 10. Amtsperiode am 15. Juni 2026 
 
 
 
TOP 1 – 3: Feststellung von Beschlussfähigkeit und Tagesordnung sowie  

Genehmigung der Niederschrift 
 
Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung wird die Niederschrift der 
15. Sitzung des Rechts- und Satzungsausschusses vom 2. März 2026 genehmigt.  
 
 
TOP 4: Berichte 
 
Es erfolgt keine Beschlussfassung.  
 
 
TOP 5: Antrag der Radio Mainz Live Rundfunk GmbH auf Zuweisung von DAB+ 

Übertragungskapazitäten für das Hörfunkprogramm „ANTENNE 
MAINZ“ 

 
Beschlussempfehlung für die Versammlung: 
Der Radio Mainz Live Rundfunk GmbH werden die beantragten DAB+ Kapazitäten zur 
Verbreitung des Hörfunkprogramms „ANTENNE MAINZ“ für die Dauer von zehn Jahren 
zugewiesen. 
 
 
TOP 6: Antrag der RADIO BOB GmbH & CO. KG auf Zuweisung von DAB+ 

Übertragungskapazitäten für das Hörfunkspartenprogramm „RADIO 
BOB!“ 

 
Beschlussempfehlung für die Versammlung: 
Der RADIO BOB GmbH & Co. KG werden die beantragten DAB+ Kapazitäten zur Verbreitung des 
Hörfunkspartenprogramms „RADIO BOB!“ vom 1. September 2026 bis zum 25. Februar 2030 
zugewiesen. 
 
 
 



 

– 2–  

 

2 | 16. Sitzung des Rechts- und Satzungsausschusses in der 10. Amtsperiode am 15. Juni 2026 | Zusammenfassung der  
wesentlichen Ergebnisse 

 

TOP 7: Rückgabe der Zuweisung der UKW-Frequenzen Hanau (97,3 MHz), Bad 
Nauheim (90,7 MHz) und Darmstadt (100,8 MHz) durch die Frankfurt 
Business Radio GmbH & Co. Betriebs KG 

 
Beschlussempfehlung für die Versammlung: 
Die Frankfurt Business Radio GmbH & Co. Betriebs KG wird von ihrer Versorgungspflicht für die 
Bereiche Hanau, Bad Nauheim und Darmstadt über die UKW-Frequenzen 97,3 MHz, 90,7 MHz 
und 100,8 MHz entbunden. 
 
 
TOP 8: Rückgabe der Zuweisung der UKW-Frequenzen Hofgeismar (88,8 MHz), 

Eschwege (103,0 MHz), Rimberg (90,5 MHz), Alsfeld (101,5 MHz), 
Gießen/Dünsberg Biebertal (92,6 MHz), Wetzlar (88,2 MHz) und Dieburg 
(99,5 MHz) durch die RADIO BOB GmbH & CO. KG 

 
Beschlussempfehlung für die Versammlung: 
Die RADIO BOB GmbH & Co. KG wird von ihrer Versorgungspflicht für die Bereiche Hofgeismar, 
Eschwege, Rimberg, Alsfeld, Gießen/Dünsberg Biebertal, Wetzlar und Dieburg über die UKW-
Frequenzen 88,8 MHz, 103,0 MHz, 90,5 MHz, 101,5 MHz, 92,6 MHz, 88,2 MHz und 99,5 MHz 
mit Wirkung zum 1. August 2027 entbunden. 
 
 
TOP 9: Verschiedenes 
 
Es erfolgt keine Beschlussfassung.  


